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1. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich südlich des Stadtkerns, rund 1.500 Meter vom Straelener 

Marktplatz entfernt. Es wird im Wesentlichen begrenzt durch: 

- die B58, Broekhuysener Straße, im Süden, 

- die Wankumer Straße im Osten und Norden 

- und den Sanger Dyk im Westen.  

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 126, 128, 133, 205, 206, 207, 208, 213, 329, 352, 

401, 403, 406, 408, 411, 412, 415, 417, 418, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 429, 430, 436, 437, 

446, 447, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 465 und teilweise 531 des Flures 32 

innerhalb der Gemarkung Straelen.   

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 66.000,00 m². In der Planurkunde ist der 

Geltungsbereich eindeutig abgegrenzt.  

 

2. Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 83 „Max-Planck-Straße“ erfolgt nach §9 Abs. 2a 

BauGB in einem vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB als einfacher Bebauungsplan im 

Sinne von §30 Abs. 3 BauGB.  

§9 Abs. 2a BauGB sagt aus, dass für im Zusammenhang bebaute Ortsteile gem. § 34 BauGB 

zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer 

verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden, in 

einem Bebauungsplan festgesetzt werden kann, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 

1 und 2 zulässigen baulichen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur 

ausnahmsweise zugelassen werden können. Dabei ist insbesondere ein hierauf bezogenes 

städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB (hier: 

Einzelhandelskonzept der Stadt Straelen, Stand 2015) zu berücksichtigen, das Aussagen über 

die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder 

eines Gemeindeteils enthält.  

Das vereinfachte Verfahren nach §13 BauGB greift, da der Bebauungsplan Nr. 83 „Max-

Planck-Straße lediglich Festsetzungen nach § 9 Absatz 2a enthält. Zudem wird nicht die 

Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine 

Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder 

dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Die Voraussetzungen im Sinne des §13 Abs. 1 BauGB sind gegeben, sodass ein vereinfachtes 

Verfahren zur Anwendung kommt.  

Es wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 

abgesehen werden.  

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4, von dem 

Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 4, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 

Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden.  

Bei der Beteiligung nach §13 Absatz 2 Nummer 2 BauGB ist darauf hinzuweisen, dass von 

einer Umweltprüfung abgesehen wird. 
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3. Derzeitiges Planungsrecht 

Landesplanung 

Im Regionalplan Düsseldorf (RPD) wird das überwiegende Plangebiet als Bereich für 

gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) dargestellt.  

Flächennutzungsplan  

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Straelen ist das Plangebiet als 

Gewerbegebiet (GE) dargestellt.  

Bebauungsplan Nr. 1c „Gewerbegebiet Wankumer Straße“ 

Im Bebauungsplan wird das Plangebiet als eine Gewerbefläche auf der Grundlage der 

Baunutzungsverordnung 1968 festgesetzt. Einzelhandelsbetriebe und Handelsbetriebe, die im 

Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher den Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind, 

sind unzulässig. Gemäß § 31 Absatz 1 BauGB im Rechtsstand 2002 sind Ausnahmen von der 

textlichen Festsetzung zulässig, wenn von den Betrieben keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Bundesimmissionsschutzgesetz ausgehen und von den 

Betrieben keine negativen Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, 

auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der betreffenden Betriebe, auf die 

Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Stadt, auf das Orts- und Landschaftsbild 

und auf den Naturhaushalt ausgehen und es sich um Betriebe handelt, die aufgrund ihres 

Sortimentes eine flächenintensive Verkaufs- und Lagerfläche benötigen. 

In einer mündlichen Verhandlung des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf betreffend den 

versagten Bauvorbescheid für die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters hat das VG 

Düsseldorf die Auffassung vertreten, dass der Bebauungsplan Nr. 1c rechtsfehlerhaft und 

deshalb unwirksam ist. Die Grundstücke innerhalb des Plangebietes liegen daher nach 

Auffassung des Gerichts bei rechtlich zutreffender Betrachtung im unbeplanten Innenbereich 

und seien daher nach Maßgabe des § 34 BauGB bebaubar. Die Auffassung des 

Verwaltungsgerichts ist auch nach einer von der Stadt  Straelen in Auftrag gegebenen externen 

rechtlichen Überprüfung zutreffend. Das Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 

83 ist daher dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen. Diese Anwendungsvoraussetzung 

des § 9 Abs. 2a Baugesetzbuch liegt daher vor. Zur Vermeidung des Rechtsscheins der 

Gültigkeit des früheren Bebauungsplans soll dieser aber noch in einem gesonderten Verfahren 

mit deklaratorischer Wirkung förmlich aufgehoben werden. 

 

 

4. Erfordernis und Ziel der Planung  

Ein Lebensmitteldiscounter plant an der Max-Planck-Straße 5 die Ansiedlung eines 

großflächigen Vollsortimenter mit insgesamt 1.200 m² Verkaufsfläche nebst 153 Stellplätzen. 

Die Erteilung eines Vorbescheides für die Errichtung dessen wurde von der 

Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve abgelehnt.  

Die städtebauliche Planung Straelens verfolgt die Maxime, die Stadt in ihrer 

einzelhandelsbezogenen Entwicklung zu stärken, eine bedarfsgerechte Versorgung der 

Wohnbevölkerung zu gewährleisten und die gewachsene Versorgungsstruktur auszubauen. 

Die Dezentralisations-, Ansiedlungs- und Erweiterungsbestrebungen von 

Einzelhandelsbetrieben sind dabei auf die zentralen städtebaulich integrierten Standorte im 

Sinne der zentralen Versorgungsbereiche zu lenken.   
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Mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt Straelen reagiert die Stadt auf die Veränderung von 

Struktur und Größenordnung des Einzelhandels, die Herausforderung immer differenzierterer 

großflächiger Einzelhandelsangebote sowie auf eine erforderliche Konkretisierung der 

städtebaulichen Anforderungen an die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben.  Im 

Einzelhandelskonzept der Stadt Straelen ist ein zentraler Versorgungsbereich (ZVB) 

Innenstadt mit potentiellen Entwicklungsflächen festgelegt. Die Ausweisung definiert die 

Kernzone für Betriebe mit nahversorgungs- und zentralrelevanten Sortimenten.   

 

Betriebe mit nicht zentren -und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten dürfen auch 

außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches angesiedelt werden. Der Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 1c „Gewerbegebiet 

Wankumer Straße“ befindet sich nicht innerhalb 

des zentralen Versorgungsbereiches. Auf der 

Grundlage des § 1 Abs. 5 in Verbindung mit § 1 

Abs. 9 BauNVO sind daher zur Umsetzung der 

im Einzelhandelskonzept formulierten Ziele, 

Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten im 

Plangebiet ausgeschlossen. Eine Ausnahme 

bildet der bestehende Getränkemarkt „Trinkgut.“ 

Aufgrund seines begrenzten Sortiments ist dieser 

als nicht zentrenschädlich einzuordnen und 

mithin mit den Zielen des 

Einzelhandelskonzeptes als vereinbar zu 

gewichten.  

Die Ansiedlung eines Vollsortimenters würde 

jedoch nach der Einordnung des 

Einzelhandelskonzeptes gegen die mit dem 

Einzelhandelskonzept beabsichtigten 

städtebaulichen Ziele verstoßen. 

Aufgrund der vermutlichen Unwirksamkeit des 

Ursprungsbebauungsplanes Nr. 1c „Wankumer 

Straße“ resultiert ein Wegfall der Steuerung einer 

Ansiedlung von Einzelhandels- und großflächigen Handelsbetrieben mit stadtkernrelevanten 

Sortimenten.  

 

5. Planinhalte 

Gemäß § 9 Abs. 2a BauGB sind Einzelhandelsbetriebe mit nachstehenden Warengruppen 

bzw. Sortimenten außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches nach dem 

Einzelhandelskonzept nicht zulässig (innenstadt- und nahversorgungsrelevante Sortimente): 

· Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Tabakwaren 

· Apotheken 

· Drogeriewaren, kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel 

· Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel 

· Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte und Software 

· Telekommunikationsgeräte 

· Geräte der Unterhaltungselektronik 

Abb. 1: Übersicht ZVB 
Straelen gem. EHK 
2014/2015 
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· Haushaltstextilien (Haus-, Tisch- und Bettwäsche), Kurzwaren, Schneidereibedarf,  

  Handarbeiten sowie Meterware für Bekleidung und Wäsche 

· Elektrische Haushaltsgeräte (Klein- und Großgeräte)  

· Keramische Erzeugnisse und Glaswaren 

· Musikinstrumente und Musikalien 

· Haushaltsgegenstände (u .a. Koch-, Brat- und Tafelgeschirre, Schneidwaren,  

  Bestecke, nicht elektrische Haushaltsgeräte) 

· Bücher 

· Fachzeitschriften, Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen 

· Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel 

· Ton- und Bildträger 

· Fahrräder, Fahrradteile und Zubehör 

· Sportartikel (inkl. Sportbekleidung, -schuhe, -geräte) 

· Spielwaren und Bastelartikel 

· Bekleidung 

· Schuhe, Lederwaren und Reisegepäck 

· medizinische und orthopädische Artikel 

· Uhren und Schmuck 

· Augenoptiker 

· Foto- und optische Erzeugnisse 

· Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, Münzen  

   und Geschenkartikel 

 

In der in der Planzeichnung abgegrenzten Teilfläche 1 sind als Rückausnahme hierzu 

Einzelhandelsbetriebe mit dem Sortiment „Getränke“ zulässig. 

 

6. Belange der Umweltschutzgüter  

Im vereinfachten Verfahren gem. §13 Abs.1 BauGB wird u. a. von der Umweltprüfung nach  

§2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 

Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 

abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung der Umweltauswirkungen) ist nicht anzuwenden.  

Die Umweltbelange werden durch die Ausschlussregelung nicht berührt. Der Bebauungsplan 

Nr. 83 „Max-Planck-Straße“ schafft kein Baurecht, sondern bestimmt lediglich die 

Unzulässigkeit bestimmter Nutzungen im unbeplanten Innenbereich. Im Rahmen des 

Verfahrens werden die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser, Klima und Luft, 

Orts- und Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter sowie den Menschen mit ihren jeweiligen 

Wechselwirkungen nicht beeinträchtigt. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Beachtung des Handlungsleitfadens für das 

klimagerechte Planen und Bauen der Stadt Straelen verzichtet.  

 

Straelen, den 20.02.2025 

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

Julia Valadkhani 


